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RS OGH 1971/9/23 12Os143/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1971

Norm

StGB §128 D

Rechtssatz

Bei der Wertberechnung ist maßgebend der Marktpreis (vgl SSt 22/99) oder mangels eines solchen der

Wiederbescha9ungspreis (vgl SSt 23/10, 36/15), uzw ohne Rücksicht darauf, ob der Täter die gesamte Diebsbeute oder

nur einen Teil derselben verwertet und welchen Nutzen er aus dem Diebstahl zieht.
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